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Rechtssatz

Die Gewerbebehörde hat ohne Bindung an einen Bescheid der Baubehörde jene Maßnahmen vorzuschreiben, die

dem Umstand entspringen, dass die Räumlichkeiten dem Gewerbebetrieb gewidmet sind (vgl. die bei

Grabler/Stolzlechner/Wendl, Gewerbeordnung2 (2003), 560 wiedergegebene hg. Rechtsprechung).
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